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Vorwort zur 27. Auflage

Der vorliegende Band gibt eine systematische Einführung in das Umsatzsteuerrecht. Anhand 
von typischen Beispielsfällen kann sich der Leser gründlich mit den wesentlichen Vorschrif-
ten des Umsatzsteuergesetzes vertraut machen. Er soll nach dem Studium dieses Buches 
zumindest die wichtigsten und in der Praxis am häufigsten vorkommenden Fälle sicher lösen 
können. Als Hilfe hierzu sind an geeigneten Stellen Prüfungsschemata abgedruckt und wich-
tige Aussagen in Merksätzen hervorgehoben.

Nach Darstellung eines bestimmten Wissensstoffes werden Lernzielkontrollen in Form 
von 31 (aktualisierten) Fällen angeboten. Diese haben sich in den vielen Jahren, in denen die 
Autoren Studierende an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigs-
burg, durch das Umsatzsteuerrecht geführt haben, bewährt. Die Lösungen zu den Fällen sind 
im Teil Y abgedruckt. Weitere komplexe Übungsfälle einschließlich ausführlicher Lösungen 
finden sich in den Teilen Z 1 und Z 2.

Das Lehrbuch ist auf dem Stand vom 01.07.2023. Gesetzesänderungen, Rechtsprechung 
und Verwaltungsanweisungen sind mindestens bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt, was 
wichtige Änderungen des Lehrbuches erforderlich gemacht hat:

Hier ist auf Seiten des Gesetzgebers besonders die Einführung des Nullsteuersatzes bei 
Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen (§ 12 Abs. 3 UStG) und die Neuregelung 
zur Unternehmereigenschaft einer Bruchteilsgemeinschaft (§ 2 Abs. 1 Satz 1 UStG) zu nennen. 
Aber auch die nun (endlich) erfolgte verwaltungsseitig festgeschriebene Vorsteueraufteilung 
bei Grundstücken (§ 15 Abs. 4 UStG) hat wesentliche Änderungen erforderlich gemacht. Glei-
ches gilt für die Rechtmäßigkeit der vollen Besteuerung trotz Ratenzahlungen (§ 13 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG), die Definition von Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Sätze 
2 und 3 UStG) und die handelsüblichen Bezeichnungen in Rechnungen (§ 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG). 
Aber auch wichtige Entscheidungen der Finanzgerichte waren einzuarbeiten, wie die Beweis-
anzeichen für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern, die Voraussetzungen für die Strafsteuer 
nach § 14c UStG inkl. der Berichtigung solcher Rechnungen und die Voraussetzungen des 
Vorsteuerabzugs bei der Ist-Besteuerung nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG und bei der unternehme-
rischen Nutzung von privaten beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern.

Das vorliegende Lehrbuch kann damit auch dieses Mal wieder nur eine Momentaufnahme 
darstellen. Diese ist aber besonders anschaulich und – wie immer – topaktuell!

Unser Dank geht an Frau Lange vom Schäffer-Poeschel Verlag, die unsere Beiträge stets 
kritisch begleitet und uns auf Ungenauigkeiten und Fehler hinweist, die bei der Überarbei-
tung unterlaufen sind. Damit sei auch abermals unser Wunsch an Sie als Leser verbunden, 
sich bei uns zu melden, wenn sich trotz aller Sorgfalt bei den vielen notwendigen Änderun-
gen der Fehlerteufel eingeschlichen haben sollte.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern kurzweilige und lehrreiche Stunden mit unse-
rem Lehrbuch, damit Ihnen allen die Umsatzsteuer so viel Spaß bereitet wie uns.

Ludwigsburg, im Juli 2023
Die Verfasser

Vorwort zur 27. Auflage
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Teil A Einführung

1  Bedeutung der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer (USt) ist neben der Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer) die wich-
tigste Einnahmequelle von Bund und Ländern. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland insge-
samt 833,2 Mrd. € Steuern eingenommen, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 93,5 Mrd. € 
(+ 12,6 %). Den größten Teil davon machten die Gemeinschaftssteuern1 aus (621,1 Mrd. €, + 
15,0 %). Innerhalb dieser Gemeinschaftssteuern waren die Umsatzsteuer (einschließlich Ein-
fuhrumsatzsteuer) mit 250,8 Mrd. € (+ 14,3 %) und die Lohnsteuer mit 218,4 Mrd. € (+ 4,4 %) am 
ertragreichsten.2 Nach der aktuellen Steuerverteilung blieben dem Bund 313,7 Mrd. € Steuer-
einnahmen (+ 10,8 %), den Ländern 355,1 Mrd. € (+ 12,3 %) und den Gemeinden 124,9 Mrd. € 
(+ 15,9 %). An die Europäische Union wurden von den Steuereinnahmen 38,2 Mrd. € (+ 16,6 %) 
abgeführt.3

Neben ihrer finanzpolitischen Bedeutung trägt die USt auch wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Zwecken Rechnung, z. B. durch Verfahrenserleichterungen für klein- und mittelstän-
dische Unternehmen, ermäßigte Steuersätze für Lebensmittel oder Steuerbefreiungen für 
spezifische tägliche Leistungen wie z. B. die Wohnungsvermietung oder die ärztliche Heilbe-
handlung oder gar pandemiebedingte Erleichterungen für besonders betroffene Branchen 
wie z. B. Hotels und Gaststätten.4

2  Umsatzsteuer in der Europäischen Union

Die USt ist die erste und bisher einzige einheitliche Steuer innerhalb der EU. Mit geringfügi-
gen Abweichungen sind die Besteuerungsgrundlagen für die USt in allen EU-Ländern einheit-
lich gestaltet. Unterschiede bestehen vor allem noch bei den Steuersätzen. Aber auch inso-
weit wird eine Harmonisierung angestrebt. Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, dass 
der Regelsteuersatz in allen EU-Ländern bei mindestens 15 % liegen soll und 25 % grundsätz-
lich nicht übersteigen darf.

Welche unterschiedlichen Steuersätze innerhalb der EU gelten, zeigt die nachfolgende 
Übersicht (Stand Januar 2021):

1 Die Verteilung des USt-Aufkommens regelt das Finanzausgleichsgesetz (Art. 106 Abs. 5a GG); durchschnittlich erhal-
ten die Länder ca. 43 % und der Bund ca. 52 % des USt-Aufkommens.

2 https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html#:~:text=Innerhalb%20
der%20Gemeinschaftsteuern%20waren%20die,4 %2C4 %20 %25)%20am%20ertragreichsten (abgerufen am 
05.02.2023).

3 https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html#:~:text=Innerhalb%20
der%20Gemeinschaftsteuern%20waren%20die,4 %2C4 %20 %25)%20am%20ertragreichsten (abgerufen am 
05.02.2023).

4 Detaillierte Unternehmens- und Branchenergebnisse der USt-Statistik (Voranmeldungen) sind abrufbar über 
die Homepage des Statistischen Bundesamts: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/
PD22_091_733.html (abgerufen am 05.02.2023).
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Staaten Normalsatz ermäßigte Sätze

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland

21
20
25
19
20
24
20
24

6; 12 (Zwischensatz 12)
9
–
7
9
10, 14
2,1; 5,5/10
6; 13

Irland5

Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien

23
22
25
21
21
17
18
21
20
23
23
19

4,8; 9; 13,5
4; 5; 10
5; 13
12; 5
5; 9
3; 8; 14
5; 7
9
10; 13
5; 8
6; 13
5; 9

Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Zypern (nur griechischer Teil)

25
20
22
21
21
27
19 

6; 12
10
5; 9,5
4; 10
10/15
5; 18
5; 9 

Quelle: Die Mehrwertsteuersätze in den EU-Ländern https://europa.eu/youreurope/business/taxation/
vat/vat-rules-rates/index_de.htm (abgerufen am 05.02.2023)

Der Erklärung der Europäischen Kommission vom 07.12.2021 zufolge6 werden die der-
zeit geltenden Vorschriften für die auf Waren und Dienstleistungen erhobene Mehrwert-
steuer (MwSt) aktualisiert. Damit sollen die Regierungen mehr Flexibilität in Bezug auf die 
anwendbaren Steuersätze erhalten. Gleichzeitig wird für eine Gleichbehandlung zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten gesorgt. Durch diese Aktualisierung werden die MwSt-Vorschriften 
gleichzeitig mit gemeinsamen EU-Prioritäten wie etwa der Eindämmung des Klimawandels, 
der Förderung der Digitalisierung und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit in Einklang 
gebracht.

Die einheitliche Regelung der USt innerhalb der EU geht auf die vom EG-Ministerrat am 
17.05.1977 verabschiedete 6. EG-RL zur Harmonisierung der Umsatzsteuern der Mitglied-
staaten zurück. Die EU-Länder haben sich dabei verpflichtet, ihre nationalen USt-Gesetze 
entsprechend der 6. EG-RL abzuändern (RL 77/388, Abl. EG vom 13.06.1977 Nr. L 145, 1). Sinn 
der Vereinheitlichung der nationalen Umsatzsteuergesetze war zum einen das Bestreben, 

5 Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU hat Nordirland 
hinsichtlich des Dienstleistungsverkehrs seit dem 01.01.2021 Drittland-Status; nur hinsichtlich des Warenverkehrs 
verbleibt es beim Status als EU-Mitgliedstaat: vgl. BMF vom 10.12.2020 – III C 1 – S 7050/19/10001:002.

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6608 (abgerufen am 05.02.2023).

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_de.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6608
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die innergemeinschaftlichen Steuergrenzen aufzuheben, zum anderen, der EU eigene Ein-
nahmen zu verschaffen. Letzteres geschieht in der Weise, dass die EU von allen EU-Ländern 
einen bestimmten Anteil des USt-Aufkommens erhält. Wegen der gerechten Verteilung der 
Beiträge richtet sich der Anteil aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze nicht direkt 
nach dem USt-Aufkommen. Vielmehr dient als Basis für die Errechnung dieses Anteils der im 
jeweiligen EU-Land getätigte Umsatz an den Endverbraucher. Dieser lässt sich aufgrund der 
einheitlichen Bestimmungen ohne Schwierigkeiten ermitteln (vgl. VO des Rates der EG vom 
19.12.1977, Abl. EG vom 27.12.1977 Nr. L 336/8 i. V. m. BGBl I 1977, 154).

Eine weitergehende Vereinheitlichung des USt-Rechts innerhalb der EU erfolgte Ende 
1991 durch die sog. Binnenmarktrichtlinie. Ziel war die Schaffung eines einheitlichen Bin-
nenmarkts. Deshalb wurden zum 01.01.1993 die Zollgrenzen zwischen den einzelnen Mit-
gliedstaaten abgeschafft. Wegen der weiterhin bestehenden unterschiedlichen Steuersätze 
wurden als Ersatz für den Wegfall der EUSt und der Steuerfreiheit der Ausfuhrlieferungen 
Sonderregelungen für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr eingeführt. Sie sollten 
zunächst nur für eine Übergangszeit von vier Jahren gelten, um dann durch einen echten 
Binnenmarkt, wie er innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten besteht, abgelöst zu werden. 
Allerdings haben sich diese Übergangsregelungen als beständig erwiesen. Es ist derzeit noch 
nicht absehbar, ob und wann es tatsächlich zu einem vollständig harmonisierten europäi-
schen Binnenmarkt kommen wird.

Am 28.11.2006 wurde die Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteu-
ersystem verabschiedet. Mit dieser Richtlinie wurde insbesondere die 6. EG-RL (Basisrechts-
akt) neu gefasst. Diese Neufassung trat am 01.01.2007 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wur-
den die 1. sowie 6. EG-RL und die jeweiligen Änderungsrechtsakte aufgehoben.

Mit der Neufassung des geltenden Gemeinschaftsrechts durch die Richtlinie 2006/112/EG 
sind keine Änderungen des geltenden Rechts verbunden, es erfolgte zur besseren Übersicht-
lichkeit lediglich eine Neustrukturierung der einzelnen Artikel. Mit der Richtlinie 2008/8/EG, 
ABl. EU 2008 Nr. L 44, 11 vom 12.02.2008 (MwStSystRL) wurden die gemeinschaftsrechtlichen 
Regelungen zum Ort der Dienstleistung und zum Vorsteuervergütungsverfahren neu gefasst 
(sog. EU-Paket). Diese Regelungen hat das JStG 2009 durch die Neufassung der §§ 3a, 3b, 
3e UStG in Art. 7 am 19.12.2008 BGBl I 2008, 2794 in nationales Recht umgesetzt. Die Ände-
rungen traten am 01.01.2010 in Kraft. Mit dem Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz (2013) 
und dem Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts (StÄnd-AnpG-Kroatien 2014) 
sowie dem Zollkodex-Anpassungsgesetz (Zollkodex-AnpG) wurden weitere europarechtli-
che Vorgaben in das nationale USt-Recht integriert.

Eine Zäsur in der Rechtsentwicklung und einen Meilenstein stellt der sog. Aktionsplan im 
Bereich der Mehrwertsteuer dar, den die Kommission am 07.04.2016 angenommen hat. Ihn 
gilt es in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umzusetzen. Mit dem Ziel der Vereinfachung 
des grenzüberschreitenden Handels, der Bekämpfung des MwSt-Betrugs, der Sicherung 
fairer Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen und der Gleichbehandlung elektroni-
scher Veröffentlichungen werden bzw. wurden sowohl administrative als auch formelle bzw. 
materiellrechtliche Änderungen beschlossen und mit großem Nachdruck angegangen. Denn, 
um es mit den Worten der Kommission auszudrücken, »dieser Mehrwertsteuerraum soll eine 
Stütze für einen vertieften und faireren Binnenmarkt sein und zur Förderung von Beschäftigung, 
Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Nur ein solcher Mehrwertsteu-
erraum wird den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts gerecht.«

Was den zeitlichen Horizont angeht, ist beabsichtigt, das europäische Mehrwertsteuer-
recht – frühestens 2027 – auf ein endgültiges System umzustellen.
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In diesem Zusammenhang wurden zunächst zum 01.01.2020 mit den sog. Quick fixes, mit-
hin die für die Praxis dringlichsten Regelungen umgesetzt.7 Sie umfassen im Wesentlichen:

 y die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung (§ 4 Nr. 1b UStG) und die Implementierung 
der Umsatzsteuer Identifikationsnummer (§ 6a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 4 UStG) als 
zwingende Voraussetzungen für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Liefe-
rung,

 y die Neuregelung des Reihengeschäfts einschließlich der Zuordnungsregeln für die 
bewegte Lieferung innerhalb des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs (§ 3 Abs. 6a 
UStG),

 y die Einführung einer Gelangensvermutung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in 
Beförderungs- und Versendungsfällen (§ 17 a UStDV) und

 y die Konsignationslagerregelung (§ 6b UStG).
Überdies wurde mit dem Jahressteuergesetz 20208 zum 1. Juli 2021 die zweite Stufe des sog. 
Mehrwertsteuer-Digitalpakets in nationales Recht übertragen. Diese beinhaltet insbeson-
dere

 y die Änderungen beim Versandhandel an Privatpersonen (§ 3c UStG) einschließlich der 
Lieferungen mittels elektronischer Schnittstelle (§ 3 Abs. 3a und Abs. 6b UStG);

 y die Erweiterung des bestehenden (besonderen) Besteuerungsverfahrens für in der EU 
ansässige Unternehmer, die bestimmte Dienstleistungen erbringen, auf innergemein-
schaftliche Fernverkäufe und alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen 
an Privatpersonen in der EU (sog. One-Stop-Shop, OSS, vgl. §§ 18 und 13a UStG);

 y die Ausdehnung des bestehenden (besonderen) Besteuerungsverfahrens für nicht im 
Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die bestimmte Dienstleistungen erbrin-
gen (sog. ECOM-Verfahren), auf alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistun-
gen an Privatpersonen in der EU (§ 18i UStG);

 y die Einführung eines neuen Import-One-Stop-Shops (IOSS) für Fernverkäufe von Gegen-
ständen in Sendungen mit einem Sachwert bis 150 Euro aus Staaten außerhalb der EU an 
Privatpersonen in der EU (§ 18k UStG);

 y die Schaffung einer (optionalen) Sonderregelung (Special Arrangement) ebenfalls für 
Sendungen mit einem Sachwert bis 150 Euro, bei denen der IOSS nicht genutzt wird: Die 
Einfuhrumsatzsteuer für die Einfuhren eines Monats kann dabei durch die Beförderer 
(Post- bzw. Expresskurierdienstleister) von den Sendungsempfängern erhoben und im 
Folgemonat gesammelt an die Zollverwaltung entrichtet werden (§ 21a UStG);

 y und die Abschaffung der 22-Euro-Freigrenze bei der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1a EUStBV).
Als weiteren Meilenstein der europäischen Entwicklungen lässt sich der Richtlinienvor-
schlag »VAT in the Digital Age« (ViDA) charakterisieren, den die Europäische Kommission am 
08.12.2022 veröffentlicht hat.9 Er umfasst im Wesentlichen drei Themenblöcke:

 y Neuregelungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Plattformwirtschaft
Unter bestimmten Voraussetzungen soll es zu einer fiktiven Leistungskette zwischen 
Anbieter (meist von Ferienwohnungen bzw. Personenbeförderungsleistungen), Platt-

7 Art. 11 bis Art. 15 des Gesetz(es) zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (JStG 2019), BGBl I, 2451 ff.

8 Art. 11 bis Art. 16 des Jahressteuergesetz(es) 2020 (JStG 2020) vom 21. Dezember 2020, BGBl I, 3096 ff.
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Mehrwertsteuer-im-digitalen-

Zeitalter_de (abgerufen am 05.02.2023).

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Mehrwertsteuer-im-digitalen-Zeitalter_de
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form und Kunden kommen, um eine Ungleichbehandlung zur Hotel- und Taxibranche zu 
vermeiden.

 y Neue elektronische MWSt-Meldepflichten in Kombination mit einer elektronischen Rech-
nungsstellung
Rechnungen sollen zunächst im EU-grenzüberschreitenden B2B-Verhältnis nur noch in 
einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt und übermittelt werden dürfen. 
Zwei Tage nach Rechnungsstellung sind bestimmte Daten dann der Finanzverwaltung zu 
übermitteln. Diese transaktionsbasierten digitalen Berichtspflichten werden die Zusam-
menfassende Meldung ersetzen. Diese Verpflichtungen sollen schrittweise auf mehr 
Leistungen ausgeweitet werden.

 y Einheitliche EU-MwSt-Registrierung
Das One-Stop-Shop-Verfahren (OSS-Verfahren) gestaltet sich erfolgreich im Hinblick auf 
die Steuererhebung. Daher soll es auf die wichtigsten sonstigen Leistungen sowie Lie-
ferungen ausgeweitet werden, für die aktuell eine Registrierung von Unternehmern im 
EU-Ausland erforderlich ist. Überdies ist geplant, dass auch innerunternehmerische Ver-
bringenssachverhalte über dieses Verfahren gemeldet werden können.

Alle aktuellen Rechtsänderungen werden im vorliegenden Werk berücksichtigt und an den 
maßgebenden Stellen eingearbeitet. Sofern unmittelbar bevorstehende Änderungen abseh-
bar sind, wird darauf hingewiesen.

3  Rechtsgrundlagen des Umsatzsteuerrechts

Rechtsgrundlagen für die USt sind im Wesentlichen:
 y das UStG,
 y die UStDV.

Daneben kommt dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) als allgemeiner Verwal-
tungsvorschrift zur Ausführung des UStG wesentliche Bedeutung zu. Er bindet die Verwal-
tung und sichert bundesweit eine einheitliche Rechtsanwendung.

Der UStAE hat die USt-Richtlinien 2008 ersetzt. Letztere wurden mit Wirkung zum 
01.11.2010 aufgehoben (BMF vom 01.10.2010, BStBl II 2010, 846). Der UStAE entspricht inhalt-
lich dem mit den Ländern abgestimmten Entwurf der UStR 2011. Mit der Änderung wurde der 
Schnelllebigkeit des Umsatzsteuerrechts Rechnung getragen: der Erlass unterliegt – anders 
als eine Richtlinie – nicht der Zustimmung des Bundesrats. Er wird künftig einmal jährlich 
grundlegend überarbeitet und laufend durch BMF-Schreiben ergänzt. Insoweit empfiehlt es 
sich, in regelmäßigen Abständen die konsolidierte, den aktuellen Stand wiedergebende Fas-
sung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses auf der Homepage des Bundesministeriums 
der Finanzen herunterzuladen.10

Einzelne USt-Vorschriften, vor allem die über die Steuerbefreiung, nehmen Bezug auf 
außersteuerliche Vorschriften wie das Nato-Truppenstatut und das Offshore-Steuerabkom-
men. Weitere Regelungen beziehen sich auf steuerverfahrensrechtliche Normen in der AO 
oder dem Finanzverwaltungsgesetz.

10 https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer_
Anwendungserlass/umsatzsteuer_anwendungserlass.html.
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